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lichen Kontrolle Funktionen zuweist, die in jedem Lande
Sache der freien Handelstätigkeit sind, wie die Klassifi-
kation und Verpackung der Ware etc. Liegt der Regie-
rung einzig die Verbesserung der Qualität der Japanseide
am Herzen, so stehen ihr andere Mittel zur Verfügung,
um ihren Zweck zu erreichen. Vor allem die Einführung
rationeller Spinnmethoden da, wo sie noch nicht bestehen ;

wird aber eine staatliche Kontrolle für nötig erachtet, so
hätte dieso besser zu geschehen, bevor die Ware in die
Hände des fremden Käufers übergegangen ist. Bei Habutae
z. B. wird die Inspektion am Produktionsplatze vorge-
nommen. Bei den verschiedensten Bedürfnissen der
Seidenstotlabrikation nach Seide von guter sowohl als

von geringer Qualität kann es nicht Aufgabe einer Be-
horde sein, darüber zu entscheiden, was sich für den

Transport eigne und was nicht. Das Gesetz, so wie es

vorgelegt wurde, ist zu wenig genau formuliert und lässt
dem jeweiligen Handelsminister in seinen Verordnungen
so grossen Spielraum, dass die Gefahr willkürlicher
Reglementiererei des Seidenexports zum Schaden besonders
der fremden Firmen, gefürchtet werden muss."

Abgesehen von diesen prinzipiellen Gründen waren
es noch eine Reihe von andern Punkten, die zur Be-
kämpfung des Seidengesotzes führten, so in erster Linie
die ganz ungenügenden Einrichtungen der hiesigen Seiden-
trocknungsanstalt, die eine rasche und sachgemässe Inspek-
tion unmöglich machen würden, dann aber auch der
Widerstand, den die Massregol von aussen her erfuhr.
Von der Union des Marchands de soio de Lyon, den
Zürcher Seidenimporteuren, sowie der Mehrzahl der Mit-
glioder der Silk Association of Amerika lagen Aeusse-

rungen vor, die alle die Einmischung der japanischen
Regierung in diese Sache des entschiedensten verurteilten ;

die Lyoner Käufer zum Beispiel erklärten katogorisch,
dass sie sich einfach weigern würden, Seide nur auf den
Befund des Yokohama-Konditionshauses abzunehmen.

Seidenzucht in Ungarn.
Die mit Staatsunterstiitzuug vor einigen Jahren ins

Leben gerufene Seidenzucht in Ungarn macht stete Fort-
schritte und die Produktion des Landes ist heute schon
zu einom Faktor geworden, der auf dem Seidenmarkt
alle Boachtung findet. Italien war der Lehrmeister Un-
garns ; italienische Züchter, Spinnerinnen und Direktoren
wurden nach Ungarn berufen und dies erfüllt nur eine
Dankespflicht, wenn es an der Mailänderausstellung seine
neue Industerie in einer möglichst vollständigen und an-
schaulichen Weise vorführt. Das königl. ungarische
Landes-Scidenbau-Inspektorat mit Sitz in Szekszàrd hat
für die Besuchor der Ausstellung eine Broschüre veröffent-
licht, die alles Wissenswerte über die Industrie bringt;
die nachfolgenden Ausführungen sind diesem Schriftchen
entnommen.

Die Anstrengungen, die man in Ungar» in Bezug
auf die Einführung der Seidenzucht seit dem Anfange des
18. Jahrhunderts bis zum Jahr 1880 gemacht hatte, führten
zu koinem bleibenden Erfolg. Da entschloss sich die lie-
gierung zu erneuten Versuchen, diese wurden aber nicht
mehr von Amteswegen unternommen, sondern die Regio-
rung stellte einem Fachmanne das Kapital zur Verfügung

und liess ihm im übrigen völlige Freiheit. Dieses in
seiner Art neue Vorgehen hat sich trefflich bewährt und
die Entwicklung der Seidenerzeugung in Ungarn legt da-

für Zeugnis ab :

Anzahl Menge
der Gemeinden der Züchter der Cocons der Grège

kg- kg-
1879 2,507 160

1890 1942 66,525 1,043,096 86,925
1896 2566 102,243 1,629,731 135,650
1905 2973 109,790 1,959,214 164,000

In 5190 Gemeinden wurden Maulbeerbaum-
schulen angelegt; die Regierung lieferte unentgeltlich
den Samen und die nötigen Setzlinge. Aus diesen Ge-
meinden wurden bis Ende 1905, 3,360,890 Maulberbäume
an ibron Bestimmungsort versetzt. Die Regierung unter-
hält ausserdem 90 Baumschulen, aus welchen bis Ende
1905, 1.108.335 Bäume verteilt wurden, dazu kommen noch

71,778,000 zwei- bis dreijährige Setzlinge.
Der Unterricht wird von den in besondern Kursen

instruierten Volksschullehrern besorgt. Jeder Züchter be-

kommt in der Form eines Kalenders, mit Bildern ver-
sehene Anleitungen für die Seidenzucht. Im Winter
werden in mehr als 1300 Gemeinden Vorträge mit Vor-
führung von Lichtbildern gehalten.

Im Jahr 1905 sind 63.560 Unzen Samen zu 25 Gr.
erzeugt worden. Zur Auffrischung der Rassen werden

jährlich 400—500 kg. französischer und italienischer Samen

importiert. Der Züchtor erhält nicht den Samen, sondern
die eben ausgoschlüpfte Raupe ; zu diesem Zweck wird in
jeder Gemeinde von einer Vertrauensperson der Samen

zur Ausbrütung gebracht ; zwanzig Gemeiden stehen unter
einem Inspektor, der diese während der Zucht fort-
während bereist.

Die Züchter bringen die Galetten in eine der 153

Einlösungsstatiouen, wo diese von den Organen der Re-

gierung übernommen werden. Der Preis wird durch die

Regierung vor Anfang der Zucht bekannt gegeben und

er kann auf keinen Fall kerabgesetzt werden. Die Re-

gierung lässt die Galetten in die Coconièren überführen ;

die Tötung geschieht nach dem System der Gebrüder
Pellegrino in Turin. Die Coconièren fassen 80—90,000
Kilo in frischem Zustand. Die Cocons werden ins Aus-
land geschickt oder den inländischen Filandon zugewiesen.

Die Regierung hat bis Endo 1905 sieben Spinnereien
mit 908 Spinnkesseln errichtet ; sie sind nach den
neuesten Systemen mit 6 capi vom Haus Giovanni Battaglia
in Luino eingerichtet. Im Jahr 1906 ist der Bau von
zwei neuen Spinnereien mit je 120 Bassinen in Angriff
genommen worden. Die Regierung lässt für jede neue
Spinnerei Arbeiterinnen aus Italien kommen, die das ein-
heimische Personal im Spinnen zu unterrichten haben ;

die Spinnerei wird so lauge von der Regierung betrieben,
bis die Maestranza vollkommen ausgebildet ist, dann
wird das Etablissement verpachtet. Der P ä c h te r erhält
für 15 Jahre Steuerfreiheit und eine Bonifikation von
50 Cts. per kg. trockener Galetten auf den Mailänder
Mittelpreis für Galetten erster Qualität „Italia". Jeder
Spinnerei werden eine bestimmte Menge Galetten per
Jahr zugewiesen (für 120 Bassinen 60,000 kg.). Der
Pachtpreis beträgt 60 Fr. per Bassine und Jahr. Die
Dauer der Pacht beträgt 10 Jahre. Als Pächter unga-
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rischer Spinnereion werden genannt; Camille Bérenger in
Vaugneray (Frankreich), F. G. Paruzza in Udine, M. Jegler's
Neffe in Wien, Henkelt du Buisson & Co. in London,
Dumas & Martin in Lassale (Frankreich), E. Amphoux
in Montevarchi. Zwei Etablissements waren während
mehrerer Jahre in den Händen einer Zürcher Seiden-
firma. Die in Bau befindlichen Spinnereien sind schon

verpachtet.
Den Verkauf der ungarischen Seiden besorgen, ausser

den Pächtern, die Firmen Chabrières Morel & Co. und
Chammonard Frachou & Co. in Lyon für Frankreich ; G.

di Belgiojoso in Mailand für Italien, Louis Desgrand &
Co. in Krefeld für Deutschland.

Arbeitszeit und Löhne sind gleich wie in Italien,
die slavische und rumänische Bevölkerung wird, weil von
Jugend auf mit Spinnen uud Weben beschäftigt, als für
die Seidenspinnerei besonders geeignet geschildert.

Die ungarische Regierung bleibt bei der Einführung
Und Förderung der Seidenzucht- und Spinnerei nicht
stehen, sie will auch die Weberei im Lande heimisch
werden lassen. Steuerfreiheit für 15 Jahre und eine
Subvention im Betrage von 20 —30,000 Fr. jährlich sollen
unternehmende Fabrikanten anziehen ; das Anerbieten der
ungarischen Regierung ist in allen Webereizentren be-
kannt gegeben worden. Hier liegen allerdings die Ver-
hältnisse wesentlich anders und mit der Unterstützung
der Behörde allein ist es noch nicht getau : so ist denn
auch bis dahin eine einzige Weberei in Ungarn entstanden,
eine Filiale des Wienerhauses Franz Bujatti & Co. in
St. Gotthard.

Der Verband der Seidenfärbereien
hat eine lebhafte Bewegung unter all den davon Bo-
troffonen gezeitigt, die auch in der Tagespresse Aus-
druck gefunden hat. Bio „Seide" bringt folgende aus-
führliche Darstellungen: Bei den Seidenwarenfabri-
kanten, für die die durch den Verband festgesetzten
Preise eine grosse Neubelastung des Färbekontos bildet,
ist die Misstimmung eine ganz ausserordentliche und
hat sich im Laufe der letzten Woche durch Zu-
Schriften in der Tagespresse kundgetan. Als bedeu-

tungsvolle Folge ist die Versammlung von Seiden-
warenfabrikauten zu betrachten, die am 19. d. M. in
Düsseldorf stattgefunden hat und zu der Mitglieder
folgender Verbände anwesend waren:

1. des Verbandes der Seidenstoffabrikanten Deutsch-
lands,

2. des Verbandes der niederrheinischen Samt- und
Plüschfabrikanten,

3. der Deutschen Samtband-Konvention,
4. des Verbandes der Fabrikanten seidener Damen-

und Herrenhutbänder.
5. des Verbandes der Fabrikanten ganz- und halb-

seidener Schirmstoffe,
6. des Verbandes der Fabrikanten seidener Kra-

wattenstoff'e.
Die Versammlung beschloss einen Ausschuss zu

wählen, der einen Entwurf der Satzungen eines Ver-
bandes für die Vertretung der gemeinsamen Interessen
der sämtlichen Seidenwebereien herstellen soll. Ferner
wurde die Gründung einer eigenen Färberei für die

Seidenwebereien beschlossen. Als Beiträge für die
Kosten dieser Färberei wurde von den anwesenden
Mitgliedern die Summe von etwa 1 Million Mark ge-
zeichnet. Mehrere der anwesenden Firmen behielten
sich die Zeichnung weiterer Beiträge vor. Endlich
wurde beschlossen, dass der gewählte Ausschuss mit
den Färbern nicht eher in irgend welche Verhandlung
eintreten solle, bevor diese erklärten, dass die Bestim-
mung, betr. 15 Prozent Strafkonto, in Fortfall kommt,
ferner, dass sämtliche Kunden grundsätzlich gleich-
gestellt würden, und schliesslich, dass der Zeitpunkt
für das Inkrafttreten der neuen Preissätze bis auf
weiteres hinausgeschoben würde.

Der Verband der Seidenfärbereien hatte schon

vor der Versammlung der Seiden Warenfabrikanten
Uebergangsbestimmungen getroffen, um seiner Kund-
schaff entgegenzukommen. Das an die Seidenwaren-
fabrikanten gerichtete Rundschreiben lautet:

Der unterzeichnete Verband der Seidenfärbereien
hat beschlossen, der Kundschaft folgcndermassen ent-
gegenzukommen :

1. Preise für Färbung vou Seide für Stoff : für
Schwarz durch Abänderungen laut beiliegender
Liste.

2, Auf die Ihnen unterm 1. Juli d. J. mitgeteilten
Preise für Färbung von Seide für Stoff: Colours,
Schappe für Stoff, Wolle für Stoff und Tussah
wird vom 1. August bis 1. Oktober d. J. eine
besondere Vergütung vou 10 Prozent, vom 1. Ok-
tober bis Ende dieses Jahres von 7'/2 Prozent
gewährt. (Die Färbungen von Schappe und uner-
Schwerter Seide für Möbelstoff und Gummiband
sind von dieser Vergütung ausgeschlossen.)

Bei grösseren Partien (couleurt erschwert) von
25 Kilo und mehr werden 2 Prozent Skonto, von
50 Kilo und mehr werden 3 Proz. Skonto vergütet.

Der Aufschlag für Métallique von 1 Mk. auf
0,80 Mk. brutto ermässigt.

Der Aufschlag für Mou und Moiré wird von
0,65 Mk. auf 0,50 Mk. brutto ermässigt.
Die vom 1. Januar 1907 ab gültigen Preise werden,

nach erneuter Prüfung, späterhin bekannt gegeben
werden. Die Kunden erhalten für den mit allen Mit-
gliedern erzielten Wertumsatz eine Umschlagsvergütung
von 3 Prozent. (Die Staffel soll nach Vereinbarung
mit dem Fabrikanten-Ausschuss festgesetzt werden.)
Diese letztere Umschlagsvergütung gelangt nach Schluss
des Geschäftsjahres zur Auszahlung. Für alle Fär-
bungen wird eine Mindestmenge von 250 Gramm, bei
echten Farben und Kunstseide von 500 Gramm und
bei alizarinechten Farben von 1000 Gramm berechnet.

Das Schreiben an die Samt- und Plüschfabri-
kanten hat folgenden Wortlaut:

Der unterzeichnete Verband der Seidenfärbereien
hat beschlossen, der Kundschaft folgcndermassen ent-
gegenzukommen :

„Auf die Ihnen unterm 1. Juli d. J. mitgeteilten
Preise für Färbung von Schappe und Seide für Samt
Couleurt wird vom 1. August bis 1. Oktober d. J.

eine besondere Vergütung von 10 Prozent, vom 1. Ok-
tober bis Ende dieses Jahres von 7 Va Prozent gewährt."
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